
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Alia Technik GmbH 
 
Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) sind die 
beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: 
Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. An Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der 
Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt 
vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten 
zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, 
diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 
An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit 
den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten 
Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie 
erstellen. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage 
übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der 
vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten für den 
Transport des Handwerkszeugs sowie Auslösungen. Zahlungen sind frei Zahlstelle des 
Lieferers zu leisten. Der Besteller ist nur berechtigt mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufzurechnen. 
III. Eigentumsvorbehalt 
Der Lieferer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur 
völligen Bezahlung seiner gesamten Forderungen aus den Geschäftsbeziehungen von 
dem Besteller vor. Jede Be- oder Verarbeitung der gelieferten Produkte erfolgt über den 
Lieferer. Bei Einbau in fremde Waren durch den Besteller wird der Lieferer Miteigen-
tümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes ihrer Produkte zu den 
mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten als Vorbehalts-
ware des Lieferers. Der Kunde ist, sofern er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
dem Lieferer nachkommt, zur Weiterveräußerung der gelieferten oder hergestellten 
Produkte berechtigt. Der Lieferer ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Verletzung einer Pflicht im Sinne dieser 
Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. Ver-
pfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die 
Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum des Lieferers hinweisen und den 
Lieferer unverzüglich benachrichtigen. Die Forderungen des Bestellers aus dem Weiter-
verkauf werden bereits mit Vertragsabschluss an den Lieferer abgetreten. Der Besteller 
ist zum Weiterverkauf nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die entsprechenden Kauf-
preisforderungen aus dem Weiterverkauf auf den Lieferer übergehen. Eine Verpfändung 
oder Sicherungsübertragung ist nicht gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, Zugriffe 
Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und jederzeit Auskunft zu erteilen. Der Besteller ist verpflichtet, die im 
Eigentum des Lieferers stehende Waren getrennt von anderen Waren zu lagern und als 
Eigentum des Lieferers zu kennzeichnen. Weiterhin ist der Besteller verpflichtet, die 
Waren gegen Feuer, Wasser und Diebstahlsgefahr zu versichern, was auf Verlangen des 
Lieferers nachzuweisen ist. Die Ansprüche aus dem entsprechenden Versicherungsver-
trag werden hiermit an den Lieferer abgetreten. Die Gefahr des Untergangs, der Ab-
nutzung oder Beschädigung während der Wirksamkeit des Eigentumsvorbehalts trägt der 
Besteller. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldo-
forderungen aus evtl. Kontokorrent), die dem Lieferer aus jedem Rechtsgrund gegen den 
Besteller jetzt oder zukünftig zustehen, wird der Lieferer auf Verlangen des Bestellers die 
vorgenannten Sicherheiten freigeben, soweit ihr Wert nachhaltig die Forderungen um 
mehr als 20 % übersteigt. 

IV. Fristen für Lieferungen; Verzug; Entgegennahme 
Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, 
insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraus-
setzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. Ist die Nichteinhaltung der 
Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche 
Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen 
angemessen. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller (sofern er glaubhaft 
macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist) eine Entschädigung für jede voll-
endete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für 
den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden konnte. 
Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als 
auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die oben genannten Grenzen 
hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem 
Lieferer etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Vom Vertrag kann der 
Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die 
Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Der Besteller ist verpflichtet, 
auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen 
der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel 
nicht verweigern. 
V. Gefahrübergang 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
bei Versandlieferungen mit der Auslieferung der Sache an den mit der Ausführung der 
Sendung bestimmte Person oder Anstatt auf den Käufer über. Auf Wunsch und Kosten 
des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken 
versichert. Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage erfolgt der Gefahrenübergang 
am Tage der Übernahme im Betrieb des Käufers. Verzögern sich Versand, Zustellung 
oder der Beginn der Aufstellung oder Montage oder die Übernahme aus vom Besteller zu 
vertretenden Gründen oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug 
kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über. 
VIII. Sachmängel 
Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nach-
zubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist — 
ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer — einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen 
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Sachmängelansprüche ver-

jähren in 12 Monaten. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung 
und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. Der Besteller hat Sachmängel gegenüber 
dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen. 
Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln 
stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend 
gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die 
Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen 
vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller — unbeschadet etwaiger Schadens-
ersatzansprüche gemäß Art. XI — vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere nur geringfügigen 
Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Mängelansprüche bestehen 
nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, 
sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 
bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
Ansprüche des Bestellers wegen der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich 
an einen anderen Ort als die Lieferanschrift verbracht worden ist, es sei denn, die Ver-
bringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Rückgriffsansprüche des 
Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen 
nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängel-
ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 
Weitergehende oder andere als die in diesem Artikel geregelten Ansprüche des Bestellers 
gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind aus-
geschlossen. 

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im 
Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im 
Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen 
den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller 
innerhalb der in Art. VIII bestimmten Frist wie folgt: Der Lieferer wird nach seiner Wahl 
und auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht 
erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist 
dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die 
gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Die vorstehend genannten Ver-
pflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer über die vom 
Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Ver-
letzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsver-
handlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus 
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den 
Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, 
soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Bestellers sind 
ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des 
Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch 
verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht 
vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 
Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII ent-
sprechend. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche 
des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechts-
mangels sind ausgeschlossen. 

X. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch 
beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes des-
jenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden kann. 
Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 die wirtschaftliche 
Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des 
Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben 
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer 
das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch 
machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem 
Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Ver-
längerung der Lieferzeit vereinbart war. 

XI. Sonstige Schadensersatzansprüche 
Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadens-
ersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist 
gemäß Art. VIII. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten 
die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Achim. Der 
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. Für die Rechts-
beziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG). Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksam-
keit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn 
das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

 Achim 02/09 


